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EUDUR Handbuch zum europäischen und deutschen Umweltrecht
EuG Europäisches Gericht 1. Instanz
EuGH Europäischer Gerichtshof
EuGRZ Europäische Grundrechte-Zeitschrift
EuR Europarecht
EUV Vertrag über die Europäische Union
EuZW Europäische Zeitschrift für Europarecht
EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EWS Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht
f. folgende
ff. fortfolgende
Fn. Fußnote
GFA Gesetzesfolgenabschätzung
GG Grundgesetz
grds. grundsätzlich
GRURInt. Gewerblicher Rechtschutz und Urheberrecht International
h. M. herrschende Meinung
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Hrsg. Herausgeber
i. S. d. im Sinne des
JA Juristische Ausbildung
JöR Jahrbuch des öffentlichen Rechts
JZ Juristenzeitung
KOM Kommission
LFGB Lebens- und Futtermittelgesetzbuch
lit. litera
LS Leitsatz
m. w. N. mit weiteren Nachweisen
n. F. neue Fassung
NJW Neue Juristische Wochenschrift
NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
NZS Neue Zeitschrift für Sozialrecht
REACH Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals
RL Richtlinie
Rn. Randnummer
Rspr. Rechtsprechung
S. Seite
Sek. Dokumente des Sekretariats der Kommission
Slg. Sammlung
str. strittig
u. a. unter anderem
UAbs. Unterabsatz
vgl. vergleiche
VO Verordnung
VR Verwaltungsrundschau
VV Verfassungsvertrag
VvL Vertrag von Lissabon
ZaöRV Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
ZG Zeitschrift für Gesetzgebung
ZLR Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht
ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik
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Die Rechtsetzung der Europäischen Union vollzieht gegenwärtig – bislang poli-
tisch kaum diskutiert und rechtswissenschaftlich nicht einmal ansatzweise auf-
gearbeitet oder abgesichert – einen grundlegenden Wandel: Immer mehr Sekun-
därrechtsakte, insbesondere im Umwelt-, Technik- und Verbraucherschutzrecht, 
werden nicht mehr wie ihre unionsrechtlichen Vorgänger in der Rechtsform der 
Richtlinie erlassen, die durch die Mitgliedstaaten in nationales Recht umzuset-
zen ist und den Mitgliedstaaten hierbei typischerweise Umsetzungs- und Gestal-
tungsspielräume bietet, sondern als Verordnungen, die unmittelbar in den Rechts-
ordnungen der Mitgliedstaaten Geltung beanspruchen und dort mit Vorrang vor 
eventuell entgegenstehendem nationalem Recht gelten. Aber auch bei erstmaligem 
Erlass einer unionsrechtlichen Regelung greift der Unionsgesetzgeber vermehrt 
auf die Rechtsform der Verordnung zurück.

Dieser Wandel in der Art der Gesetzgebung des Unionsgesetzgebers bringt ver-
schiedene Probleme mit sich: Zum einen stellt sich die Frage der Rechtmäßigkeit 
des Handelns der Europäischen Union unter dem Gesichtspunkt der Kompetenz 
und der im Europäischen Unionsrecht verankerten Grundprinzipien der begrenz-
ten Einzelermächtigung, des Subsidiaritätsprinzips und des Verhältnismäßigkeits-
grundsatzes. Zum anderen muss beachtet werden, dass mit den unterschiedlichen 
Handlungsinstrumenten auch unterschiedliche Rechtsschutzmöglichkeiten ein-
hergehen, die sich auf die Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes auswirken  
können.

Zunächst soll als europarechtlicher Kernbestandteil der Arbeit nach einer Dar-
stellung der beiden in Frage stehenden Rechtsaktformen die Einordnung und Be-
wertung des Problems der Entscheidung des Unionsgesetzgebers zwischen der 
Rechtsetzung durch Verordnung oder durch Richtlinie anhand der relevanten Be-
stimmungen und Grundsätze der Unionsverfassung erfolgen. 

Hier wird zu untersuchen sein, inwieweit sich aus allgemeinen Grundsätzen wie 
dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung, dem Subsidiaritätsprinzip, dem 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, dem Grundsatz der Unionstreue in seiner kon-
kreten Ausprägung als Pflicht des Unionsgesetzgebers zu Rücksichtnahme auf 
die fortbestehende Autonomie der Mitgliedstaaten oder aus weiteren Bestimmun-
gen des EU-Vertrags, des AEU-Vertrags oder aus allgemeinen Grundsätzen der  
Unionsrechtsordnung einerseits und aus den konkreten Kompetenzbestimmun-
gen des AEUV, auf die Rechtsakte im Umwelt-, Technik- und Verbraucherschutz-
recht gestützt werden können andererseits, primärrechtliche Vorgaben für die Wahl 
der Rechtsaktform ergeben, die den Unionsgesetzgeber bei der Entscheidung  
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zwischen Verordnung und Richtlinie binden. Auch wird zu untersuchen sein, in-
wieweit das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon1 mit seiner Schärfung des 
Subsidiaritätsprinzips und der Stärkung nationaler Kontrolle der Einhaltung ent-
sprechender europarechtlicher Vorgaben hier zu Veränderungen geführt hat.

Diese für die konkrete Fragestellung des Einsatzes der Handlungsform der Ver-
ordnung oder der Richtlinie maßgeblichen unionsverfassungsrechtlichen Grund-
sätze werden mit Blick auf die konkreten Gründe und Umstände anzuwenden sein, 
die der Unionsgesetzgeber für seine Wahl der Handlungsform der Verordnung an-
geführt hat. 

Die Voraussetzungen für die Wahl der Art der Rechtsetzung im Unionsrecht sol-
len dann in zwei Sachbereichen des Unionsrechts näher untersucht werden.

Erstes Referenzgebiet soll das Lebensmittelrecht sein, in dem der europäische 
Gesetzgeber im Jahr 2002 die zuvor teilweise vorhandenen Richtlinienbestimmun-
gen durch die sog. lebensmittelrechtliche Basis-Verordnung2 ersetzt bzw. Teilbe-
reiche des Lebensmittelrechts komplett neugeordnet hat. Hier wird insbesondere 
der Frage nachzugehen sein, ob der europäische Gesetzgeber nicht auch in Form 
der Richtlinie hätte handeln können bzw. im Hinblick auf den Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz hätte handeln müssen oder ob es daneben die Möglichkeit gegeben 
hätte, die Basis-Verordnung nach Inhalten in eine Basis-Richtlinie und einen Ver-
ordnungsteil aufzuspalten.

Als zweites Referenzgebiet soll das Pflanzenschutzmittelrecht dienen, in dem 
im Jahr 2009 eine Verordnung zum Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln3 
erlassen worden ist, durch die die bisherige Pflanzenschutzmittelzulassungsricht-
linie4 ersetzt wurde.

Die vorstehend skizzierten Überlegungen sollen abschließend zu verallgemei-
nerungsfähigen Aussagen darüber führen, wie weit der Unionsgesetzgeber über 
einen gesetzgeberischen Spielraum oder über Beurteilungs- und Einschätzungs-
spielräume nicht nur hinsichtlich des Inhalts seiner gesetzgeberischen Entschei-
dungen, sondern auch im Hinblick auf die zu wählende Rechtsaktform verfügt. 
Ziel der Untersuchung ist es hierbei, die begrenzende Funktion der Unionsver-

 1 Vertrag von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union und des Ver-
trags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, unterzeichnet in Lissabon am 13.12.2007, 
ABl. 2007, Nr. C 306, in Kraft getreten am 01.12.2009.
 2 Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Fest-
legung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung 
der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur 
Lebensmittelsicherheit vom 28.01.2002, ABl. 2002, Nr. L 31, S. 1 ff.
 3 Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das In-
verkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG 
und 91/414/EWG des Rates vom 21.10.2009, ABl. 2009, Nr. L 309, S. 1 ff.
 4 Richtlinie 91/414/EWG des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln 
vom 15.07.1991, ABl. 1991, Nr. L 230, S. 1 ff.
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fassung auch hinsichtlich der Einschätzungsspielräume des Gesetzgebers bei der 
Wahl der Rechtsaktform herauszuarbeiten und die möglicherweise bestehende 
grundsätzliche rechtliche Präferenz der Unionsverfassung für die Handlungsform 
der Richtlinie gegenüber der Verordnung zum Schutz der fortbestehenden Auto-
nomie und Eigenständigkeit der Mitgliedstaaten innerhalb der EU normativ her-
auszuarbeiten.
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Grundlagen

Zunächst müssen bezüglich der Problematik des Wandels der Unionsgesetz-
gebung die Grundlagen und Voraussetzungen für diese Gesetzgebung und hier ins-
besondere für die Wahl der Rechtsaktform betrachtet werden.

A. Sekundärrechtsakte

Als Grundlage für eine Untersuchung des Rechtsetzungswandels der Unions-
gesetzgebung sollen zunächst die unterschiedlichen Rechtsakte der Union, also die 
Sekundärrechtsakte und hierbei vor allem die Verordnung und die Richtlinie, im 
Hinblick auf ihre unterschiedlichen Wirkungsweisen untersucht werden.

Unter Sekundärrechtsakten1 bzw. sekundärem Unionsrecht ist das von den Or-
ganen der Union nach Maßgabe bzw. aufgrund von Kompetenzzuweisungen 
des AEUV geschaffene Recht2 zu verstehen. Sekundärrecht steht in der Norm-
hierarchie der Unionsrechtsordnung im Rang unter dem primären Recht und den 
Unions abkommen.3

In Art. 288 AEUV (ex-Art. 249 EGV), der „Kernnorm der unionsrechtlichen 
Rechtsquellenlehre“4, werden hierbei die primärrechtlich vorgesehenen Hand-
lungsformen in Katalogform aufgelistet und ihre jeweiligen Wirkungen beschrie-
ben: Verordnungen, Richtlinien, Beschlüsse, Empfehlungen und Stellungnahmen. 
Verordnungen, Richtlinien und Beschlüsse sind verbindliche5, Empfehlungen und 
Stellungnahmen unverbindliche Handlungsformen der Union.

 1 Einen kurzen Überblick über die wichtigsten Handlungsformen der Gemeinschaftsorgane 
bietet Magiera, JURA 1989, S. 597 ff.; siehe weiter hierzu Oppermann/Classen/Nettesheim, 
Europarecht, 5. Aufl. 2009, § 9, Rn. 64 ff.; Streinz, Europarecht, 8. Aufl. 2008, Rn. 423 ff.; Nico
laysen, Europarecht I, Die Europäische Integrationsverfassung, 2. Aufl. 2002, S. 325 ff.; Hahn/
Oberrath, BayVBl. 1998, S. 353 ff.
 2 Zum Umfang der Rechtsetzung der Europäischen Gemeinschaft vgl. nur Rabe, NJW 
1993, S. 1 f.
 3 Siehe hierzu Schroeder, in: Streinz (Hrsg.), EUV/AEUV, 2. Aufl. 2012, Art. 288 AEUV, 
Rn. 20; zum Rangverhältnis zwischen Primär- und Sekundärrecht siehe auch Ruffert, in: 
 Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 4. Aufl. 2011, Art. 288 AEUV, Rn. 8 f.
 4 Ruffert, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 4. Aufl. 2011, Art. 288 AEUV, Rn. 6.
 5 Zur Trias der verbindlichen Handlungsformen siehe von Bogdandy/Bast/Arndt, ZaörV 
2002, S. 91 ff.


